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Vorwort

Lange war das Gl�cksspielrecht in Deutschland f�r Juristen eine eher unbedeuten-
de Randmaterie. Dies �nderte sich sp�testens als zum 1.7.2012 der erste Staatsver-
trag zur �nderung des Staatsvertrages zum Gl�cksspielwesen in Deutschland
(Gl�StV 2012) in Kraft trat. Vorangegangen waren verschiedene Urteile des Bun-
desverfassungsgerichts (insbesondere das Grundsatzurteil zu Sportwetten im Jahre
2006) und des EuGH zum Staatsmonopol f�r Lotterien und Sportwetten bzw. zur
fraglichen (Un-)Vereinbarkeit des Gl�StV 2008 mit europ�ischem Recht. Zwar
stimme der Gl�StV 2012 in weiten Teilen mit dem Gl�StV 2008 �berein, jedoch
enthielt er auch etliche f�r die Gl�cksspielbranche brisante Neuerungen.

Zentrale Neuerungen waren u.a. die Liberalisierung des Sportwettenmarktes mit
der sogenannten 7-j�hrigen „Experimentierklausel“ sowie eine drastische neue Re-
gulierung des Automatenspiels, durch u.a. die Einf�hrung von Abstandsvorschrif-
ten sowie das Verbot von Mehrfachspielhallen in einem Geb�udekomplex.

Die im Gl�StV 2012 genannten gleichrangigen Ziele sollten dabei bundeseinheitli-
che Rahmenbedingungen f�r die Veranstaltung von Gl�cksspielangeboten schaffen
und prim�r der Bek�mpfung von Suchtgefahren dienen.

Sportwettunternehmen hatten 2012 zun�chst noch die Hoffnung auf eine baldige
Konzessionsvergabe und damit einen rechtssichern zuk�nftigen Betrieb. Diese
Hoffnung wurde aber schon bald entt�uscht, da es zu der beabsichtigten Erprobung
eines Erlaubnissystems f�r bis zu 20 Sportwettveranstalter unter dem Gl�StV 2012
nicht kam. Zu mangelhaft war die Ausgestaltung im Gl�StV 2012 und das hierauf
basierende Genehmigungsverfahren des Bundeslandes Hessen. Erst nach weiteren
Anpassungen des Gl�StV im Jahre 2019 konnte im Jahre 2020, und damit nach
acht Jahren, die ersten Erlaubnisse erteilt werden, welche auch Bestand hatten.

�hnlich chaotisch verlief auch die Umsetzung des Gl�StV 2012 f�r die Betreiber
von Spielhallen. Schnell nach dem Inkrafttreten war klar, dass dieser Gl�cksspiel-
staatsvertrag und seine konkrete Umsetzung durch die jeweiligen Bundesl�nder
dramatische Auswirkungen auf die Automatenbranche hatte. Bisher unbefristete
Erlaubnisse, auf deren Basis viele Betreiber jahrzehntelang ihre Spielhallen betrie-
ben, endeten nun weitgehend kollektiv am 30.6.2017, f�r einige sogar bereits zum
30.6.2013. Spielhallenbetreiber mussten nun Sozialkonzepte erstellen, Mitarbeiter
schulen und neue Erlaubnisse beantragen ohne dass in vielen Bundesl�ndern die
rechtlichen Rahmenbedingungen klar definiert waren. Neben unzureichenden Pr�-
zisierungen im Gl�cksspielstaatsvertrag selbst, fehlten oft hinreichende Ausf�h-
rungsbestimmungen bzw. L�ndergesetze, um den Betreibern klare rechtliche
Handlungsabl�ufe vorzugeben.

Eine kollektive Unsicherheit machte sich in der Spielhallenbranche breit, welche
sich mit einem Heranr�cken des 30.6.2017 stetig steigerte. Man hatte als Betreiber
diesen Stichtag jahrelang im Auge, jedoch wussten weder die beteiligten Juristen,
noch die zust�ndigen Beh�rden was danach kommen wird. Wird man wieder eine
Erlaubnis erhalten? Kommt man mit der Geltendmachung eines H�rtefalls durch?
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Wenn ja f�r wie lange? Wie werden die bei einer Abstandsproblematik zwischen
zwei Spielhallen notwendigen Auswahlverfahren durchgef�hrt? Etc. Die Fragen
waren vielf�ltig und niemand konnte sichere Antworten geben, am wenigsten die
f�r die neuen Erlaubnisse zust�ndigen Beh�rden. Mangelnde und oft unpr�zise
gesetzliche Vorgaben wurden in der Folgezeit durch eine Flut an teils divergieren-
den Urteilen ersetzt, sodass sich außer ausgewiesen Fachleuten im Gl�cksspiel-
recht kaum noch Betreiber, Beh�rden oder auch Juristen in dieser Materie zurecht-
fanden.

R�ckblickend kann man festhalten, dass der Gl�cksspielstaatsvertrag 2012 es in
wesentlichen Teilen nicht schaffte, die von ihm selbst proklamierten Ziele umzu-
setzen. Weder das Totalverbot von Gl�cksspielen im Internet schaffte eine Aus-
trocknung des Schwarzmarktes, noch die schwerlich umsetzbaren Regeln zu Sport-
wetten. Auch eine Vereinheitlichung des Gl�cksspielrechts war jedenfalls im
Bereich des Automatenspiels nicht erreicht worden.

Entsprechend groß war die Hoffnung, dass man beim Gl�cksspielstaatsvertrag
2021 aus den bisherigen Vers�umnissen und Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.
Ein neuer Gl�cksspielstaatsvertrag war 2021 bereits aufgrund der Befristung des
bisherigen Staatsvertrages mit Ablauf des 30.6.2021 zwingend notwendig.

Der Gl�StV 2021 f�hrte insbesondere Neuerungen in den Bereichen des Sperr-
systems (OASIS), Regulierung (und damit die erstmalige Erlaubnisf�higkeit) von
Online-Casinos, Online-Poker und virtuellem Automatenspiel, Zulassung von
Live-Sportwetten in begrenztem Umfang und Errichtung einer zentralen Vollzugs-
beh�rde in der Rechtsform einer Anstalt des �ffentlichen Rechts f�r den Online-
Bereich ein. Der Sinneswandel betreffend die Zulassung von Online-Angeboten ist
der, eigentlich selbstverst�ndlichen, Erkenntnis geschuldet, dass bei einer extrem
restriktiven Regulierung das Ausweichen der Spieler in den Schwarzmarkt die logi-
sche Folge ist. Warum diese Erkenntnis nicht auch auf den Bereich der Spielhallen
Anwendung gefunden hat, ist letztlich unverst�ndlich. Auch hier ergibt sich auf-
grund einer immer st�rkeren Regulierung und Zur�ckdr�ngung des, an sich sehr
gut kontrollierbaren station�ren Marktes, eine starke Abwanderung der Spieler in
den (illegalen) Online-Markt oder auch in illegale station�re Ausformungen wie
den sogenannten „Fun-Games“, „Caf�-“ und „Hinterhofcasinos“.

Das Gl�cksspielrecht ist somit sp�testens seit 2012 gepr�gt durch unz�hlige Ge-
richtsurteile, welche letztendlich das rechtliche zul�ssige Verfahren bzw. Vorgehen
bestimmen. Dies macht es aber f�r Betreiber und auch Juristen so unglaublich
schwer sich in diesem Dschungel an Urteilen, unterschiedlichsten landesrechtli-
chen Umsetzungen und (ministerialen) Hinweisen zurechtzufinden.

Die Herausgeber wollten daher kein klassisches Lehrbuch schaffen, sondern aus-
dr�cklich ein „Praxishandbuch“, welches sich an der juristischen Realit�t in der
Praxis ausrichtet, von Praktikern geschrieben wurde und auch f�r den juristischen
Laien lesbar ist. Die Kanzlei der Herausgeber hat seit dem Inkrafttreten des
Gl�StV 2012 tausende (Antrags-)Verfahren in verschiedenen Gl�cksspielformen
gef�hrt. Gleichfalls wirkten die Herausgeber mit ihrer Kanzlei in einer Vielzahl
unterschiedlichster Verfahren in allen Instanzebenen der Verwaltungsgerichtsbar-
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keit, wie auch durch Verfassungsbeschwerdeverfahren auf die aktuelle Anwendung
des Gl�cksspielstaatsvertrages in vielen Bereichen ein.

Nach wie vor stehen die Herausgeber etlichen gesetzlichen Regelungen, Entschei-
dungen von Verwaltungsgerichten oder Vorschriften des Gl�cksspielstaatsvertra-
ges sowohl in rechtlicher, als auch in praktischer Hinsicht �ußerst kritisch gegen-
�ber. Die Intension dieses Werkes besteht allerdings darin, bestm�glich die
aktuelle Realit�t abzubilden. Ob einige Regelungen bzw. Gesetze, welche heute be-
achtet werden m�ssen, dauerhaft bestand haben, wird in den n�chsten Jahren erst
noch durch nationale oder europ�ische Gerichte gekl�rt werden m�ssen.

1.6.2023 Mirko Benesch
Marcus R�ll
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C.
Regulierung nach Gl�cksspielarten

I. Allgemeine Voraussetzungen der Erlaubniserteilung

1. Gewerberechtliche Zuverl�ssigkeit

1 Der Begriff der gewerberechtlichen Zuverl�ssigkeit ist Grundvoraussetzung einer
jeden gewerberechtlichen Erlaubnis nach den §§ 30ff. GewO.

a. Begriff

2 Trotz seiner herausragenden Stellung findet sich im Gewerberecht keine gesetz-
liche Definition der Zuverl�ssigkeit. Nach st�ndiger Rechtsprechung ist der Be-
griff negativ zu bestimmen: zuverl�ssig ist, wer nicht unzuverl�ssig ist. Unzuver-
l�ssig ist, wer nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gew�hr daf�r
bietet, sein Gewerbe k�nftig ordnungsgem�ß zu betreiben.1

3 Trotz seines Charakters als unbestimmter Rechtsbegriff2 kommt der Verwaltung
bei der Anwendung und Auslegung des Begriffs kein Beurteilungsspielraum zu.
Auslegung und Anwendung sind im gerichtlichen Verfahren voll �berpr�fbar.3

b. Die Prognoseentscheidung

4 Die Beurteilung der (Un-)Zuverl�ssigkeit erfolgt durch eine zukunftsbezogene
Prognose.

aa. Grundlage der Prognose

5 Grundlage dieser Prognose sind vergangene oder gegenw�rtige Tatsachen, wobei
es auf ein Verschulden nicht ankommt.4 Die erforderliche Prognosegrundlage muss
zum Zeitpunkt der letzten beh�rdlichen Entscheidung vorliegen; die Beweislast
trifft die Beh�rde.5

22

1 Grundlegend BVerwG, Urt. v. 2.2.1982 – 1 C 146/80 – juris, Rn. 13; OVG Bremen, Beschl. v.
21.12.2021 – 1 LA 175/20 – juris, Rn. 10; Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO
Rn. 27; Marcks, in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO Rn. 29.

2 Verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich der Bestimmtheit sind mittlerweile durch BVerfG,
Nichtannahmebeschl. v. 4.8.2009 – 1 BvR 1726/09 – juris, Rn. 10 ausger�umt: „Entscheidend ist
vielmehr, dass der Begriff der Zuverl�ssigkeit vom Gesetzgeber seit jeher verwendet wird und
auf Grund einer langen Tradition von Gesetzgebung, Verwaltungshandhabung und Rechtspre-
chung so ausgef�llt worden ist, dass sich an seiner rechtsstaatlich hinreichenden Bestimmtheit im
Grundsatz nicht zweifeln l�sst, m�gen auch f�r jeden neuen Sachbereich neue Konkretisierungen
erforderlich sein.“

3 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 27.
4 OVG Bremen, Beschl. v. 5.10.2009 – 2 B 273/09 – juris, Rn. 21; Marcks, in: Landmann/Rohmer,

§ 35 GewO Rn. 30.
5 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 35.



6Es haben sich folgende Fallgruppen herauskristallisiert:

(1) Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

7Das Begehen von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten kann die Unzuverl�ssig-
keit begr�nden. Voraussetzung ist stets, dass die Straftat einen Bezug zum (ange-
strebten) Gewerbe aufweist; ein ausschließlich privater Zusammenhang gen�gt
nicht.6 Bei Eigentums- und Verm�gensdelikten ist ein solcher Bezug stets zu beja-
hen.7 Der Verstoß gegen gl�cksspielrechtliche Vorschriften kann die Unzuverl�s-
sigkeit begr�nden,8 so etwa die unerlaubte Veranstaltung von Gl�cksspiel eines
Gastwirts.9

8Ein einmaliger Verstoß kann zur Annahme der Unzuverl�ssigkeit f�hren, wenn die-
ser von besonderem Gewicht ist.10 Ebenfalls ist die Annahme gerechtfertigt, wenn
die Begehung mehrerer Straftaten insgesamt einen Hang zur Missachtung von Nor-
men und Vorschriften nahelegt.11

9Je l�nger eine Tat zur�ckliegt, desto kritischer muss gepr�ft werden, ob aufgrund
dieser noch eine Prognose f�r die Zukunft getroffen werden kann.12 Ist die Eintra-
gung �ber eine Verurteilung im Bundeszentralregister getilgt worden oder ist sie zu
tilgen, so d�rfen die Tat und die Verurteilung nicht mehr zur Beurteilung der (Un-)
Zuverl�ssigkeit herangezogen werden (vgl. § 51 Abs. 1 BZRG).

(2) Steuerr�ckst�nde und Sozialversicherungsbeitr�ge

10Steuerr�ckst�nde sowie nicht abgef�hrte Sozialversicherungsbeitr�ge k�nnen die
Unzuverl�ssigkeit begr�nden, wenn es sich nicht um unerhebliche Betr�ge han-
delt.13 Das Verhalten des Gewerbetreibenden muss die Annahme rechtfertigen,
dass auch in Zukunft steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Verpflichtun-
gen missachtet werden.14 Dabei kommt es auf die materielle Rechtsm�ßigkeit der
Steuerfestsetzung ebenso wenig an wie auf deren Bestandskraft.15

(3) Mangelnde wirtschaftliche Leistungsf�higkeit

11Mangelnde wirtschaftliche Leistungsf�higkeit des Betroffenen kann die gewerbe-
rechtliche Unzuverl�ssigkeit begr�nden, wenn die Krisensituation ausweglos er-
scheint und damit der ordnungsgem�ße und redliche Wirtschaftsverkehr gef�hrdet
ist.16 Auf die Ursachen, insbesondere ein Verschulden, kommt es nicht an. Dies gilt

23
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6 BVerwG, Urt. v. 20.11.1970 – VII C 73.69 – juris, Rn. 23.
7 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 38.
8 OVG Bremen, Beschl. v. 21.12.2021 – 1 LA 175/20 – juris, Rn. 10.
9 VGH BW, Beschl. v. 7.4.1989 – 14 S 272/89 – Fundstelle in NVwZ-RR 1990, 187, 188.

10 VG Stuttgart, Urt. v. 22.10.1999 – 4 K 6116/98 – Fundstelle in GewArch 2000, 25, 26.
11 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 39.
12 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 43.
13 BVerwG, Urt. v. 2.2.1982 – 1 C 146/80 – juris, Rn. 13, 18.
14 Marcks, in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO Rn. 52a, 57.
15 OVG Hamburg, Beschl. v. 31.1.2020 – 4 Bs 216/19 – juris, Rn. 21.
16 BVerwG, Urt. v. 2.2.1982 – 1 C 146/80 – juris, Rn. 15.



nicht, soweit die Krisensituation allein auf die Folgen der Corona-Pandemie zu-
r�ckzuf�hren ist.17

(4) Verletzung zivilrechtlicher Pflichten

12 Die Verletzung zivilrechtlicher Pflichten begr�ndet f�r sich alleine nur ausnahms-
weise die Unzuverl�ssigkeit.18 Regelm�ßig kann diese aber im Zusammenhang mit
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten Ber�cksichtigung finden.19 Punktuelle Ver-
letzungen verbrauchersch�tzender Vorschriften oder Bestimmungen des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes begr�nden die gewerberechtliche Unzuverl�ssig-
keit dagegen nicht.20

(5) Verletzung spezifisch �ffentlich-rechtlicher Pflichten

13 Insbesondere die Verletzung �ffentlich-rechtlicher Pflichten kann die Unzuverl�s-
sigkeit rechtfertigen. Neben Verst�ßen gegen infektionsschutzrechtliche, lebens-
mittelrechtliche oder gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen k�nnen auch
Verst�ße gegen L�rmschutzauflagen oder Sperrzeitverst�ße die Unzuverl�ssigkeit
begr�nden.21 Auch die illegale Besch�ftigung ausl�ndischer Arbeitnehmer ohne er-
forderliche Arbeitserlaubnis kann zur Unzuverl�ssigkeit f�hren.22

(6) Sonstiges

14 Die Unzuverl�ssigkeit kann auch begr�ndet werden, wenn das Begehen von Straf-
taten (z.B. Handel mit Bet�ubungsmitteln, sexuelle Bel�stigung etc.) im eigenen
Gewerbe nicht unterbunden wird; gegebenenfalls ist der Einsatz zus�tzlichen
Wachpersonals erforderlich.23 Fehlende Sprachkenntnisse hingegen begr�nden in
der Regel keine Unzuverl�ssigkeit, denn der Betroffene kann sich ggf. eines Dol-
metschers bedienen.24

bb. Maßstab der Prognose

15 Der Prognosemaßstab ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Betroffene k�nftig
unzuverl�ssig verhalten wird. Eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit
ist nicht erforderlich.25 Vielmehr gen�gt eine auf Alltagswissen und Erfahrungen
beruhende Einsch�tzung. Bedenken oder Bef�rchtungen reichen nicht und d�rfen
folglich auch nicht in die Beurteilung eingestellt werden.26

24
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17 OVG NRW, Beschl. v. 25.6.2020 – 4 B 680/20 – juris, Rn. 7.
18 Marcks, in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO Rn. 62.
19 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 75.
20 Marcks, in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO Rn. 62.
21 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 77.
22 BVerwG, Urt. v. 13.3.1973 – I C 36.71 – juris, Rn. 18 f.
23 OVG Bremen, Beschl. v. 5.10.2009 – 2 B 273/09 – juris, Rn. 33.
24 VG Neustadt (Weinstraße), Beschl. v. 14.6.2016 – juris, Rn. 43 ff.
25 VGH BW, Beschl. v. 7.4.1989 – 14 S 272/89 – Fundstelle in NVwZ-RR 1990, 187, 188.
26 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 31.



c. Verantwortlicher

16Da die (Un-)Zuverl�ssigkeit eine Eigenschaft ist, die nur einer nat�rlichen Person
anhaften kann, bleibt zu kl�ren, in welcher Person die Zuverl�ssigkeit gegeben sein
muss.

aa. Einzelkaufmann

17Handelt der Gewerbetreibende selbst, so ist auf diesen als Einzelkaufmann abzu-
stellen. Die Unzuverl�ssigkeit eines Dritten (z.B. des Ehegatten) ist nur in Ausnah-
mef�llen von Relevanz. So etwa wenn der Gewerbetreibende dem unzuverl�ssigen
Dritten ungehindert Einfluss auf die Gesch�ftsf�hrung gew�hrt.27 Die Unzuverl�s-
sigkeit eines Stellvertreters (§ 45 GewO) ist stets zurechenbar.28

bb. Juristische Personen

18Bei juristischen Personen – die aufgrund ihrer Rechtspers�nlichkeit selbst Gewer-
betreibende sind – ist grunds�tzlich auf die gesetzlich vertretungsberechtigte(n)
Person(en) (AG: Vorstand, § 78 Abs. 1 AktG; GmbH: Gesch�ftsf�hrer, § 35 Abs. 1
GmbHG) abzustellen.29 Eine Zurechnung erfolgt nicht, wenn die Gr�nde, welche
die Unzuverl�ssigkeit begr�nden, ausschließlich den privaten Bereich der vertre-
tungsberechtigten Person betreffen. So kann etwa nicht ohne Weiteres von der per-
s�nlichen wirtschaftlichen Leistungsunf�higkeit eines Vorstandes auf die Unzuver-
l�ssigkeit der AG geschlossen werden.30 Allerdings ist auch denkbar, dass gegen
die juristische Person selbst Gr�nde vorliegen, die eine Unzuverl�ssigkeit begr�n-
den. Denkbar w�ren hier im Besonderen die mangelnde Leistungsf�higkeit der ju-
ristischen Person.31

19Die Unzuverl�ssigkeit anderer nichtvertretungsberechtigter Personen (z.B. Stell-
vertreter, Betriebsleiter) wird nur nach den f�r den Einzelkaufmann genannten Vo-
raussetzungen zugerechnet.32

cc. Personen(handels)gesellschaften

20Mangels eigener Rechtspers�nlichkeit ist bei Personen(handels)gesellschaften
nicht auf die Gesellschaft, sondern auf die gesch�ftsf�hrenden Gesellschafter abzu-
stellen.33 Im Fall der offenen Handelsgesellschaft (oHG) mithin auf die Gesell-
schafter, bei der Kommanditgesellschaft (KG) auf die Komplement�re sowie ggf.
die Kommanditisten, soweit diese zur Gesch�ftsf�hrung und Vertretung befugt
sind.34 Bei einer GbR gelten alle Gesellschafter als Gewerbetreibende.35 Gleiches
gilt f�r die Vor-GmbH, die als Personengesellschaft zu behandeln ist.36
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27 OVG L�neburg, Beschl. v. 13.9.2006 – 7 LA 159/05 – juris.
28 Marcks, in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO Rn. 68.
29 VGH BW, Beschl. v. 8.11.2004 – 6 S 593/04 – juris, Rn. 9; BayVGH, Beschl. v. 7.6.2018 – 22

ZB 18.807 – juris, Rn. 8.
30 BayVGH, Beschl. v. 17.1.2012 – 22 CS 11.1972 – juris.
31 Marcks, in Landmann/Rohmer, § 35 GewO, Rn. 65.
32 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 98.
33 OVG L�neburg, Beschl. v. 31.7.2008 – 7 LA 53/08 – juris, Rn. 8.



21 Sind einzelne Gesellschafter unzuverl�ssig, werden alle Gesellschafter unzuverl�s-
sig, wenn die Gesellschaft mit den unzuverl�ssigen Gesellschaftern fortgef�hrt
wird.37

dd. Strohmannverh�ltnisse

22 Problematisch ist die Bestimmung des Verantwortlichen bei Strohmannverh�ltnis-
sen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Voraussetzungen eines Strohmannver-
h�ltnisses in seinem Urteil vom 14. Juli 2003 wie folgt umrissen:38 „Von einem
„Strohmann“ spricht man [. . .], wenn jemand (der Strohmann) zur Verschleierung
der tats�chlichen Verh�ltnisse als Gewerbetreibender vorgeschoben wird, das in
Frage stehende Gewerbe in Wirklichkeit aber von einem anderen betrieben wird.
Die eine Person gibt nur ihren Namen f�r den Gewerbebetrieb her und dient dem
wahren Gewerbetreibenden als „Aush�ngeschild“ [. . .]. In der Rechtsprechung ist
der Strohmann auch als jederzeit steuerbare Marionette bezeichnet worden, die
von dem „Hintermann“ vorgeschoben wird, um zwecks T�uschung des Rechts-
und Wirtschaftsverkehrs die wahren faktisch-wirtschaftlichen Machtverh�ltnisse
zu verschleiern [. . .]“. Voraussetzung ist hierbei stets, dass der Strohmann nach au-
ßen hin auftritt, also unter seinem Namen (nicht zwingend auch auf seine Rech-
nung) am Wirtschaftsleben teilnimmt.39

23 Ist ein Strohmannverh�ltnis zu bejahen, so werden aufgrund des kollusiven Zusam-
menwirkens sowohl Strohmann als auch Hintermann als Gewerbetreibende ange-
sehen.40 Liegt in einer Person ein Umstand vor, der die Unzuverl�ssigkeit begr�n-
det, ist eine Erlaubniserteilung zu versagen bzw. das ausge�bte Gewerbe nach § 35
GewO zu untersagen.

24 Diese Grunds�tze gelten auch f�r den Fall des Rechtsformenmissbrauchs. So etwa,
wenn der (nat�rliche) Hintermann eine (ausl�ndische) juristische Person gr�ndet,
um unter dem „Deckmantel“ der Gesellschaft das eigentliche Gewerbe (weiter)
aus�ben zu k�nnen.41

2. Ziele des Gl�StV

25 Durch die Neuregulierung des Gl�StV zum 1.7.2021 blieben die zentralen Zielvor-
gaben des Gl�StV 2012 unver�ndert.42 § 1 S. 1 Gl�StV definiert die folgenden f�nf
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34 BVerwG, Beschl. v. 16.12.1992 – 1 B 162/92 – juris, Rn. 5.
35 OVG L�neburg, Beschl. v. 13.9.2006 – 7 LA 159/05 – juris, Rn. 13 ff.
36 BVerwG, Beschl. v. 16.12.1992 – 1 B 162/92 – juris, Rn. 6.
37 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 93.
38 BVerwG, Urt. v. 14.7.2003 – 6 C 10/03 – juris, Rn. 25.
39 BVerwG, Urt. v. 14.7.2003 – 6 C 10/03 – juris, Rn. 25.
40 Marcks, in: Landmann/Rohmer, § 35 GewO Rn. 68.
41 Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, § 35 GewO Rn. 114.
42 Erl. zum Gl�StV 2021, LT HE Drs. 20/3989, S. 3 f.



Ziele:43 (1) Vermeidung und Bek�mpfung von Gl�cksspiel- und Wettsucht (Nr. 1);
Begrenzung des Gl�cksspielangebots und Bek�mpfung des Schwarzmarktes
(Nr. 2); Gew�hrleistung von Jugend- und Spielerschutz (Nr. 3); Sicherstellung der
ordnungsgem�ßen Durchf�hrung des Spielbetriebs und Kriminalit�tsbek�mpfung
(Nr. 4) sowie die Vorbeugung vor den Gefahren f�r die Integrit�t sportlichen Wett-
bewerbs (Nr. 5).

26Wie § 1 S. 1 Gl�StV einleitend klarstellt, sind die Ziele des Vertragswerkes gleich-
rangig; es gibt keine Hierarchie. Im Einzelfall m�ssen die Ziele im Wege prakti-
scher Konkordanz in Einklang gebracht werden.44 Trotz der Gleichrangigkeit ist es
im Einzelfall erforderlich – und nach § 1 S. 2 Gl�StV sogar geboten – den unter-
schiedlichen Gef�hrdungspotenzialen einzelner Gl�cksspielformen Rechnung zu
tragen und dynamisch auf Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalit�tsge-
fahren zu reagieren.45

27Wie sich bereits aus der Stellung ergibt, handelt es sich bei § 1 Gl�StV um eine
Leitnorm, welche f�r die Gl�cksspielregulierung in Deutschland insgesamt von
zentraler Bedeutung ist. Zahlreiche Vorschriften des Staatsvertrages sind unter der
Grundsatzentscheidung des § 1 Gl�StV auszulegen. Zugleich fußen auf den Zielen
die zentralen Rechtfertigungserw�gungen, an denen sich Eingriffe in Grundrechte
und Grundfreiheiten messen lassen m�ssen.46

a. Vermeidung und Bek�mpfung von Gl�cksspiel- und Wettsucht (Nr. 1)

28Wesentliches Ziel der Neuregulierung bleibt die Unterbindung unerlaubten
Gl�cksspiels. Das von solchen Spielen ausgehende Suchtpotenzial stellt Spieler als
auch nahestehende Dritte vor un�bersehbare Gefahren.47 Die Zielvorgabe der Vor-
schrift ist dabei zweigeteilt: Zum einen soll bereits die Entstehung von Spielsucht
verhindert werden (Nr. 1 Var. 1). Die Suchtpr�vention zeigt sich etwa in den Be-
schr�nkungen zur Werbung (vgl. etwa § 4 Abs. 4 Gl�StV). Zum anderen soll beste-
hende Spielsucht bek�mpft werden (Nr. 1 Var. 2).48 Die Bek�mpfung von Gl�cks-
spielsucht zeigt sich etwa durch das Spielersperrsystem in § 8 Gl�StV.

b. Begrenzung des Gl�cksspielangebots und Bek�mpfung des
Schwarzmarktes (Nr. 2)

29Das Ziel der Begrenzung des Gl�cksspielangebots bezweckt eine Kanalisierung
des Spielverhaltens in zweierlei Richtung: Zum einen sollen spielaffine Personen
in Richtung der legalen Angebote gelenkt werden; zum anderen soll innerhalb des
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43 Die Ziele des Gl�StV 2021 – wie die des vorangegangenen Vertragswerkes – orientieren sich an
dem Sportwetturteil des Bundesverfassungsgerichts, vgl. BVerfG, Urt. v. 28.3.2006 – 1 BvR
1054/01 – juris, Rn. 93 ff.

44 Dietlein, in: Dietlein/Ruttig, § 1 Gl�StV Rn. 4.
45 EuGH, Urt. v. 8.9.2010 – C-46/08 – Carmen Media – juris, Rn. 62.
46 Dietlein, in: Dietlein/Ruttig, § 1 Gl�StV Rn. 1.
47 Erl. zum Gl�StV 2021, LT HE Drs. 20/3989, S. 4 f.
48 Erl. zum Gl�StV 2021, LT HE Drs. 20/3989, S. 4.



erlaubten Angebots eine Lenkung in Richtung der aus suchtpr�ventiven Gesichts-
punkten weniger gefahrentr�chtigen Spielformen erfolgen.49

30 Entgegen dem vermeintlichen Wortlaut bezweckt das Ziel damit gerade nicht eine
sukzessive Minimierung des legalen Spielangebots. Vielmehr sollen spielgewillte
Personen ihrem nat�rlichen Spieltrieb im Rahmen �berwachter Spielangebote
nachkommen k�nnen.50

31 Das Begrenzungs- und Kanalisierungsziel stellt damit das entscheidende Kriterium
des pr�ventiven Spielerschutzes dar.51 Zugleich entfaltet das Ziel eine unterst�tzen-
de Funktion f�r die anderen Ziele des Staatsvertrages: Vorgaben zur Suchtpr�ven-
tion und -bek�mpfung, zum Spieler- und Jugendschutz, zur Kriminalit�tspr�ven-
tion und zur Vermeidung von Gefahren f�r die Integrit�t des Sports k�nnen nur in
einem erlaubten und geordneten Markt, nicht jedoch in Schwarzm�rkten sicherge-
stellt und �berwacht werden.52

c. Gew�hrleistung von Jugend- und Spielerschutz (Nr. 3)

32 Das Ziel des Jugend- und Spielerschutzes in § 1 S. 1 Nr. 3 Gl�StV entfaltet insbe-
sondere mit Blick auf den Schutz der Jugend Relevanz.53 Durch die besondere He-
rausstellung des Jugendschutzes kommen die L�nder dem verfassungsrechtlichen
Gebot des Jugendschutzes aus Art. 6 GG nach: Minderj�hrige haben einen verfas-
sungsrechtlich gesch�tzten Anspruch auf ungest�rte k�rperlich-seelische Entwick-
lung.54 Gerade aber in ihrem Spielverhalten sind Jugendliche besonders anf�llig.55

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang neben klassischer Internet- und Fernseh-
werbung insbesondere sog. „Lootboxen“, die im Rahmen von Online-Computer-
spielen gegen Echtgeld erworben werden k�nnen und das Fortkommen im Spiel
erleichtern.56 Zur Unterbindung damit einhergehender Gefahren sowie zur „Ge-
w�hrleistung“ einer ungest�rten Entwicklung sind daher besondere staatsvertragli-
che Regelungen (wie etwa in § 4 Abs. 3 Gl�StV) geboten.

d. Sicherstellung ordnungsgem�ßer Durchf�hrung des Spielbetriebs und
Kriminalit�tsbek�mpfung (Nr. 4)

33 § 1 S. 1 Nr. 4 Gl�StV zielt auf die Verhinderung der beim Spiel auftretenden Be-
trugskriminalit�t wie auch der Vorbeugung allgemeiner mit dem Spiel verbundener
Folge- und Begleitkriminalit�t ab. W�hrend Begleitkriminalit�t die typischen im
Gl�cksspielbereich auftretenden Straftaten wie Betrug (§ 263 StGB), Geldw�sche
(§ 261 StGB), Untreue (§ 266 StGB), unerlaubte Veranstaltung von Gl�cksspiel
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49 Erl. zum Gl�StV 2021, LT HE Drs. 20/3989, S. 4.
50 Dietlein, in: Dietlein/Ruttig, § 1 Gl�StV Rn. 13.
51 D�nchheim, in: D�nchheim, § 1 Gl�StV Rn. 11.
52 Erl. zum Gl�StV 2021, LT HE Drs. 20/3989, S. 5.
53 Spielerschutz ist genuines Ziel der Vertragsziele der Nr. 1, 2 und 4.
54 Uhle, in: BeckOK GG, Art. 6 GG Rn. 60a.
55 So etwa in Bezug auf Online-Computerspiele mit Gl�cksspielelementen oder Dietlein, in: Diet-

lein/Ruttig, § 1 Gl�StV Rn. 14.
56 Ausf�hrlich zu Lootboxen und ihrer gl�cksspielrechtlichen Relevanz Zimmermann/Franzmeier,

ZfWG 2018, 528 ff.



(§ 284 StGB) oder die Beteiligung am unerlaubten Gl�cksspiel (§ 285 StGB) um-
fasst, fallen unter die Folgekriminalit�t solche Straftaten, die zur weiteren Befriedi-
gung des Spieltriebs nach eingetretener Spielsucht begangen werden, wie Dieb-
stahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB) oder
Hehlerei (§ 259 StGB).

e. Vorbeugung vor den Gefahren f�r die Integrit�t sportlichen
Wettbewerbs (Nr. 5)

34Die Aufnahme des Schutzes der Integrit�t des sportlichen Wettbewerbs durch den
Vertragsgesetzgeber geht auf diverse Wettskandale zur�ck, die in der �ffentlich-
keit großes Aufsehen erregt und das Vertrauen in fairen sportlichen Wettbewerb
ersch�ttert hatten.57 Im Gegensatz zu den anderen Zielen beschr�nkt sich der An-
wendungsbereich der Zielsetzung des § 1 S. 1 Nr. 5 Gl�StV damit auf die Sportwet-
ten nach § 21 Gl�StV. Die Begrenzung der Zul�ssigkeit von Sportwetten sowie Vor-
gaben zu deren Ausgestaltung soll Wetten, die durch manipulative Umst�nde be-
einflusst sind, verhindern.58

3. Jugendschutz

35Aufgrund ihrer Unerfahrenheit sind Minderj�hrige besonders beeinflussbar und er-
h�hten Risiken in Bezug auf problematisches und pathologisches Spielverhalten
ausgesetzt.59 Als besonders vulnerable Gruppe genießen Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren daher einen erh�hten Schutz sowohl auf Bundesebene durch den
Gl�StV und das Jugendschutzgesetz als auch durch die konkreten Landesgl�cks-
spielgesetze der einzelnen Bundesl�nder.

a. Jugendschutz als allgemeines Ziel des Gl�StV

36Insbesondere �ber das in § 1 S. 1 Nr. 3 Alt. 1 Gl�StV genannte Ziel des Gl�StV, den
Jugendschutz zu gew�hrleisten, nimmt der Schutz von Kindern und Jugendlichen
bei der Auslegung jeder einzelnen gl�cksspielrechtlichen Vorschrift eine zentrale
Rolle ein.60 Generalklauseln, z.B. in § 4 Abs. 2 S. 1, § 5 Abs. 2 S. 1 Gl�StV, zu spe-
zifischen Gl�cksspielformen, wie in § 21 Abs. 1a S. 1 Gl�StV f�r Sportwetten,
§ 22a Abs. 1 S. 1 Gl�StV f�r virtuelle Automatenspiele oder in § 22b Abs. 1 S. 5
Gl�StV f�r Online-Poker, verweisen auf die Einhaltung der Ziele in § 1 Gl�StV,
sodass der Jugendschutz auch hier ausdr�cklich Einzug findet.

37In den allgemeinen Bestimmungen zur Erlaubniserteilung enth�lt § 4 Abs. 3
Gl�StV Vorgaben zum Jugendschutz: Das Veranstalten und Vermitteln von �ffent-
lichen Gl�cksspielen darf den Erfordernissen des Jugendschutzes, insbesondere
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57 Zu nennen ist hier insbesondere der Fall „Hoyzer“, der 2005 als Offizieller in Abstimmung mit
Sportwettanbietern Fußballspiele manipuliert hatte. Allgemein zu Sportmanipulation und deren
Bek�mpfung Scherrer, ZfWG 2014, 274.

58 D�nchheim, in: D�nchheim, § 1 Gl�StV Rn. 22 f.
59 D�nchheim, in: D�nchheim, § 1 Gl�StV Rn. 16; Dietlein, in: Dietlein/Ruttig, § 1 Gl�StV Rn. 14;

Nolte, in: Becker et al., § 1 Gl�StV Rn. 26.
60 Vgl. oben Rn. 32.



auch denen des Jugendschutzgesetzes und Jugendmedienschutz-Staatsvertrages,61

nicht zuwiderlaufen. Die Gl�cksspielteilnahme Minderj�hriger ist unzul�ssig. Das
haben die Erlaubnisinhaber durch entsprechende Maßnahmen im Rahmen ihrer
Pr�fpflicht sicherzustellen.62 Dabei muss das Schutzniveau effektiv gestaltet sein,
differenziert aber nicht zwischen verschiedenen Vertriebswegen.63 In Inhalts- und
Nebenbestimmungen zum Erlaubnisbescheid k�nnen die Anforderungen an den
Jugendschutz weiter konkretisiert werden.64

38 Die Normierung des Teilnahmeverbots Minderj�hriger als eigenst�ndige Ver-
pflichtung in § 4 Abs. 3 S. 3 Gl�StV hat zur Folge, dass deren Nichtbeachtung eine
Ordnungswidrigkeit gem. § 28a Abs. 1 Nr. 3 Gl�StV darstellt und bei schwerwie-
genden oder wiederholten Verst�ßen zu einem Widerruf der Erlaubnis f�hren
kann.65 Die unmittelbare Pflicht zum Ausschluss Minderj�hriger trifft den Veran-
stalter oder Vermittler in seiner jeweiligen Verantwortungssph�re. Den Veranstalter
trifft neben einer unmittelbaren Pflicht, sofern er Angebote direkt an Spieler rich-
tet, auch eine mittelbare Pflicht in Form von Organisations- und Direktionsver-
pflichtungen, sofern er sich vertraglich verbundener Vermittler bedient.66 Verletzt
ein verbundener Vermittler die Jugendschutzvorgaben, ist der Veranstalter bei
einem Organisationsverschulden ebenfalls verantwortlich.

39 Durch den Gl�StV 2021 wurde in Anlehnung an das Jugendschutzgesetz eine Aus-
nahme von dem Teilnahmeverbot Minderj�hriger in § 4 Abs. 3 S. 4 Gl�StV einge-
f�gt:67 Lediglich bei Ausspielungen mit geringem Gef�hrdungspotenzial auf Volks-
festen, Jahrm�rkten, Spezialm�rkten und �hnlichen Veranstaltungen68 ist die Teil-
nahme Minderj�hriger m�glich, wenn der Gewinn ausschließlich in Waren von
geringem Wert besteht.69 Besteht der Gewinn in Geld, liegt eine Lotterie vor, sodass
die Ausnahmevorschrift nicht einschl�gig ist.70

40 Auch im Rahmen des Sozialkonzeptes zur Pr�vention von Gl�cksspielsucht nimmt
der Jugendschutz eine zentrale Rolle ein.71 �hnliches gilt gem. § 6e Gl�StV, sofern
das Gl�cksspiel im Internet angeboten wird.72 Gerade dort muss durch entspre-
chende technische Verfahren mit Identifizierung und Authentifizierung sicherge-
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61 Vgl. oben Rn. 35; Erl. zum Gl�StV 2008, LT BW Drs. 14/1930, S. 35.
62 Z. B. durch die Kontrolle des Lichtbildausweises oder eine Altersverifikation mittels SCHUFA,

vgl. Bringmann, in: D�nchheim, § 4 Gl�StV Rn. 38.
63 Postel, in: Dietlein/Ruttig, § 4 Gl�StV Rn. 67, 68.
64 Erl. zum Gl�StV 2008, LT BW Drs. 14/1930, S. 35.
65 Erl. zum Gl�StV 2008, LT BW Drs. 14/1930, S. 35.
66 Erl. zum Gl�StV 2012, LT BW Drs. 15/1570, S. 64.
67 Erl. zum Gl�StV 2021 LT HE Drs. 20/3989, S. 36.
68 Die Definitionen orientieren sich an denjenigen zur Gewerbeordnung in § 60b Abs. 1 GewO zu

Volksfesten, in § 68 GewO zu Jahr- und Spezialm�rkten, vgl. Postel, in: Dietlein/Ruttig, § 4
Gl�StV Rn. 73.

69 Postel, in: Dietlein/Ruttig, § 4 Gl�StV Rn. 73 legt die Grenze der Geringwertigkeit in Anleh-
nung an die SpielV bei ca. 60 EUR fest, Helmes/Otto, in: Hamacher/Krings/Otto, § 4 Gl�StV
Rn. 20 dagegen in Anlehnung an das JuSchG bei ca. 30 EUR.

70 Erl. zum Gl�StV 2021 LT HE Drs. 20/3989, S. 36.
71 Vgl. unten Rn. 54; vgl. § 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 3 Nr. 3 lit. a, Nr. 4, Nr. 9 Gl�StV.
72 Vgl. unten Rn. 216 ff.



stellt sein, dass Minderj�hrige von der Teilnahme am Gl�cksspiel ausgeschlossen
werden.

b. Jugendschutzgesetz

41§ 6 Abs. 1 JuSchG legt ein Anwesenheitsverbot f�r Minderj�hrige in �ffentlichen
Spielhallen oder �hnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden R�umen fest.

42§ 6 Abs. 2 JuSchG normiert zudem, dass eine Teilnahme Minderj�hriger an Spielen
mit Gewinnm�glichkeit in der �ffentlichkeit grunds�tzlich unzul�ssig und nur auf
Volksfesten, Jahrm�rkten, Spezialm�rkten oder �hnlichen Veranstaltungen und nur
bei Gewinnen in Waren von geringem Wert73 m�glich ist. Jede sonstige Gl�cks-
spielteilnahme Minderj�hriger ist unzul�ssig. Das Jugendschutzgesetz l�sst hier
damit deutlich mehr Ausnahmen zu als die restriktiv formulierte, nur auf Ausspie-
lungen bezogene Regelung im Gl�StV.

c. Spezifische Jugendschutzanforderungen in den spezifischen
Landesgesetzen

43Insbesondere im Spielhallenbereich sowie zu Wettvermittlungsstellen ergeben sich
zudem besondere Jugendschutzanforderungen aus den konkreten Landesgl�cks-
spiel- und Spielhallengesetzen, bspw. zu Zugangsbeschr�nkungen oder zu Min-
destabst�nden der Gl�cksspieleinrichtung zu Kinder- und Jugendeinrichtungen.
Wie die Regelungen ausgestaltet sind, welche Mindestabst�nde normiert werden
und wie der jeweilige Landesgesetzgeber Kinder- und Jugendeinrichtungen je Bun-
desland definiert, wird in den entsprechenden Kapiteln erl�utert.

4. Sozialkonzept

44Nach § 6 Gl�StV trifft ein Veranstalter und Vermittler �ffentlichen Gl�cksspiels
die Pflicht, ein Sozialkonzept zu entwickeln und umzusetzen. Ein solches ist zwin-
gende Voraussetzung der Erlaubniserteilung; ist es unvollst�ndig oder gen�gt es
den Vorgaben nicht, besteht kein Anspruch auf Erteilung einer entsprechenden
gl�cksspielrechtlichen Erlaubnis;74 eine bereits erteilte Erlaubnis kann entzogen
werden.75 Auch kann die zust�ndige Beh�rde Nachbesserungen am bestehenden
Konzept verlangen. Sowohl an die Entwicklung als auch an die Umsetzung des So-
zialkonzepts kann die zust�ndige Gl�cksspielaufsichtsbeh�rde nach § 9 Abs. 1 S. 3
Nr. 2 Gl�StVAnforderungen stellen.

45Zur besseren Systematisierung wurde in der Neufassung des § 6 Gl�StV der bishe-
rige Anhang des Gl�StV 2012 „Richtlinien zur Vermeidung und Bek�mpfung von
Gl�cksspielsucht“ – in modifizierter Form – integriert.
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73 Ein Wert von 30 EUR w�re noch geringwertig, ein Wert von 60 EUR dagegen nicht, vgl. Lie-
sching, in: Erbs/Kohlhaas, § 6 JSchG Rn. 11.

74 OVG NRW, Beschl. v. 20.9.2021 – 4 A 2327/19 – juris, Rn. 8.
75 OVG NRW, Beschl. v. 14.5.2019 – 4 B 954/18 – juris, Rn. 5 ff.


